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Bekanntmachung der Gemeinde Schönefeld über die Öffentliche 
Auslegung zum Bebauungsplan 04/21 "Lilienthalpark Waltersdorf – 

Parkhaus und Sondergebiet“, gemäß § 3 (2) BauGB 
 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schönefeld hat am 10.11.2021 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes 04/21 „Lilienthalpark Waltersdorf – Flurstück 218/15“ beschlossen. 
 
 
Am 29.06.2022 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schönefeld die Erweiterung des 
Geltungsbereiches beschlossen. Aufgrund der Erweiterung lautet die Bezeichnung des 
Bebauungsplanes fortan 04/21 „Lilienthalpark Waltersdorf – Parkhaus und Sondergebiet“. 
 
 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. §13a Abs. 1 Nr. 1 
BauGB im beschleunigten Verfahren, ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. §13a 
BauGB durchgeführt. 
 
 
Im Bebauungsplan 002 1. Änderung „An der Grünauer Straße“ ist in einer 
Gewerbegebietsfestsetzung für das Flurstück 218/15 eine dreigeschossige Bebauung 
festgesetzt. 

 
 
Der Grundstückseigentümer beabsichtigt auf diesem Grundstück die Errichtung eines 
zentralen Parkhauses, das für die Entwicklung des gesamten Lilienthalparks unerlässlich ist.  
  

 
Für das bereits bestehende Gewerbegebäude auf dem Flurstück 761 wurde ein neuer Mieter 
gefunden. Bei der gewünschten Nutzung handelt es sich jedoch um keine im Gebietstyp 
zulässige Nutzung als Einzelhandelsgeschäft, sodass eine Anpassung erforderlich wird. 
 
 
Der Bebauungsplan 04/21 „Lilienthalpark Waltersdorf – Parkhaus und Sondergebiet“ 
überdeckt den rechtswirksamen Bebauungsplan Nr. 002 „An der Grünauer Straße“ – 1. 
Änderung mit einer „neuen“ Plan- und Festsetzungsschicht. 

 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 04/21 „Lilienthalpark Waltersdorf – Parkhaus und 
Sondergebiet“ umfasst eine Fläche von etwa 2,2 ha und besteht in der Gemarkung 
Waltersdorf, Flur 3 aus folgenden Flurstücken: 
 
 
208/11 (tlw.), 211/5, 213/17 (tlw.), 218/6 (tlw.), 218/8 (tlw.), 218/14 (tlw.). 218/15, 219/1 (tlw.), 
226/1 (tlw.), 735 (tlw.) sowie 761. 
 
 
Die Abgrenzung besteht aus den zuvor genannten Flurstücken und ergibt sich aus der 
Planurkunde. 
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes (Darstellung ohne Maßstab) 

 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB findet im Rahmen einer 
Veröffentlichung im Internet statt. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes ist in der Zeit  
 
 
vom 08.01.2024 bis einschließlich 09.02.2024 
im Internet unter 
 
 
https://planungsportal.brandenburg.de/verfahren/0421lilienthalparkwaltersdorf-
parkhausundsondergebiet  
 
sowie auf der Homepage der Gemeinde Schönefeld unter  
https://gemeinde-schoenefeld.de/stadtentwicklung-mobilitaet/stadtplanerische-
konzepte/oeffentliche-beteiligung-bebauungsplanverfahren/ veröffentlicht. 
 
 
Die Unterlagen liegen zudem zu den folgenden Zeiten 
 
Montag, Mittwoch und Donnerstag   08:00 - 12.00 und 13:00 - 15:00 

Dienstag      08:00 - 12.00 und 13:00 - 18.00 

Freitag      08:00 - 12:00 

 
 
im Rathaus der Gemeinde Schönefeld, Hans-Grade-Allee 11, Foyer vor dem 
Brandenburgsaal, in 12529 Schönefeld für jedermann aus. 
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Während der Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen vorgebracht werden. Die 
Anregungen können schriftlich – per Brief, Mail, Telefax, über das Planungsportal – oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden. Schriftlich vorgebrachte Anregungen senden Sie bitte an: 
 
 
Gemeinde Schönefeld - Dezernat II – Bau- und Investorenservice 

Hans-Grade-Allee 11 - 12529 Schönefeld 

per Fax unter 030 / 536 720 298 

oder per E-Mail unter bauleitplanung@gemeinde-schoenefeld.de 

 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 6 BauGB weisen wir darauf hin, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen 
und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Hinweise zum Datenschutz: 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO und dem Brandenburgischen 
Datenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt: informationspflichten bei der Erhebung von Daten im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt 
und auf der o.g. Internetseite zum Herunterladen bereitsteht. 
 
 
Schönefeld, 21.12.2023 
 
 
 
 

C. Hentschel 
Bürgermeister 
 
 
 
Im Original unterschrieben. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


